
 Schützenverein »Gut Ziel« Wettmar von 1902 e.V. 

 FÜR KLEINKALIBER-, LUFTGEWEHR-, BOGEN-  UND PISTOLEN-SCHIESSEN 

 _________________________________________________________________________________________  

Jens Uwe Sdrojek Wettmar, im November 2022 Karsten Schluckebier-Risse 

1. Vorsitzender Vereinsschießsportleiter 
 

Mitglied im: Deutschen Schützenbund e.V. - Niedersächsischen Sportschützenbund e.V. 

Landesfachverband Schießsport Niedersachsen e.V. - Landessportbund Niedersachsen e.V. 

 

Ausschreibung Winterpreisschießen 

Teilnehmer: alle Mitglieder des Schützenvereins „Gut Ziel“ Wettmar 
 und alle Freunde des Vereins  
 ab dem vollendeten 16. Lebensjahr 

Austragungsort: Schützenhaus »Gut Ziel« Wettmar, Heierdrift 54 

Durchführung: Sontag 06.11. 10:00 bis 11:30  

 Dienstag 08.11, 15.11. 19.30 bis 21.00 

Scheibenausgabe: 1/2 Std. vor Ende des Wettkampfes 

Meldeschluss: 1/2 Std. vor Ende des Wettkampfes 

Waffenart / Entfernung: Luftgewehr, Kaliber 4,5 mm, 10 Meter 
 Gewehre und Munition werden gestellt. 

 Eigene Gewehre können benutzt werden, wenn sie den 
 Bestimmungen des Deutschen Schützenbundes entsprechen. 

Anschlagart: nach eigener Wahl 
 sitzend aufgelegt, stehend aufgelegt, stehend freihändig 

Scheiben: elektronische Auswertung 

Startgeld: der erste Satz (2x 5 Schuss) 7,00€ 

 Jeder weitere Satz (5 Schuss) 3,00€, beliebig wiederholbar 

Wertung: Die beiden besten Teiler werden zusammen gewertet. 
 Jeder gewertete Teilnehmer erhält einen Preis. 

Preis: Fleisch, Geflügel oder kleine Präsente. 
 Teilnehmer, die ihren Preis nicht abholen oder nicht abholen lassen, 
 verlieren ihren Anspruch auf Berücksichtigung in der Reihenfolge. 
 Es werden keine Preise aufgehoben. 

Preisverteilung: Samstag, den 17. Dezember um 19.30 Uhr 

Schießleitung: Schießsportleiter oder Vertreter 

Standaufsicht: siehe Aushang 

Kampfgericht: siehe Aushang 

Auswertung: siehe Aushang 

Einsprüche: Jeder Einspruch ist schriftlich mit Begründung gegen Hinterlegung von 15,-€ 

 einzureichen. Wird dem Einspruch stattgegeben, wird die  Einspruchsgebühr 
 zurückgezahlt. Andernfalls verbleibt sie in der Vereinskasse. Über  Einsprüche 
 entscheidet das Kampfgericht. Dessen Urteil ist endgültig. 

Allgemeines: Das Gewehr darf nur mit geöffneter Ladeklappe abgelegt werden. Für

 Schäden, die aus widrigem Verhalten entstehen, haftet jeder Teilnehmer 
 selbst. Auf die „Schieß- und Standordnung“, die in der  Luftgewehrhalle 
 aushängt, wird hingewiesen. Für alle nicht angesprochenen Punkte gelten 
 die Bestimmungen der Sportordnung des DSB, neueste Ausgabe. Mit der 
 Zahlung des Satzgeldes wird die Ausschreibung anerkannt. Der 
 Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 Änderungen der Ausschreibung bleiben vorbehalten. 


